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Visualisierung Neubau 

 

Ausgangslage  Prüfungsumfang  Beurteilung 
Das eingegangene Baugesuch be-
trifft ein Bauvorhaben in der Wohn-
zone W/2.2.  

Projektiert ist der Umbau einer unter 
Schutz gestellten Altbau-Liegenschaft 
und ein Neubau auf dem noch un-
überbauten Parzellenteil. Vorgesehen 
sind drei Wohnungen mit Atelier im 
Altbau, sieben Wohnungen im Neu-
bau sowie eine Tiefgarage mit zwölf 
Abstellplätzen, die beiden Gebäuden 
dient. 

Im Auftrag des Fachbereichs Hoch-
bau ist das Baugesuch baurechtlich 
zu prüfen, die Einhaltung der Schutz-
anordnungen zu überprüfen und die 
Gestaltung zu beurteilen. Der Prüf-
bericht bildet gleichzeitig den Ent-
wurf des baurechtlichen Entscheids 
durch den Gemeinderat. 

 Folgende Sachverhalte werden ge-
prüft: 

Übereinstimmung mit den Bestim-
mungen der Bau- und Zonenord-
nung (Grundmasse, Dachgestal-
tung, Abstellplätze, Spielplätze etc.) 
Übereinstimmung mit den Be-
stimmungen des kantonalen 
Rechts (Erschliessung, Baulinien, 
Gesamtwirkung, Wohnhygiene, 
Energie, Umweltschutz etc.) 
Berücksichtigung der Schutzan-
ordnungen im verwaltungsrecht-
lichen Vertrag (Abbruchteile, Trag-
konstruktion, äussere Erscheinung, 
Erhaltung) 
Weitere Erwägungen (Verfahren, 
Eigentumsbeschränkungen, ge-
wachsener Boden etc.) 

 Die Prüfung hat im Wesentlichen 
Folgendes ergeben:  

Die im verwaltungsrechtlichen 
Vertrag für den Altbau aufgeführ-
ten Schutzanordnungen sind im 
Wesentlichen erfüllt. 
Die zulässige Baumasse des Neu-
baus ist überschritten.  
Die geplante Pergola auf der 
Dachterrasse überschreitet die 
zulässige Gesamthöhe und ist 
daher wegzulassen. 

Die baurechtliche Bewilligung 
kann unter Auflagen erteilt 
werden. 

Die Ausführungsplanung und Rea-
lisierung hat in enger Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich Hoch-
bau, Denkmalpflege, zu erfolgen. 
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 Zusammenarbeit mit dem Fach-
bereich Hochbau der Gemeinde 

 

 Baurechtliche Prüfung Baugesuch 
Gestalterische Beurteilung  
Prüfung Einhaltung 
Schutzanordnungen beim Altbau 

Entwurf baurechtlicher Entscheid 

 
Gestaltung Gebäude (Auszug aus der Beurteilung)   
Das ehemalige Weinbauernhaus wird 
durch die geplanten Umbauten im 
Sinne der Schutzanordnungen auf-
gewertet und zusammen mit dem 
Waschhaus und den kleineren Alt-
bauten auf der gegenüberliegenden 
Strassenseite als Ensemble gestärkt. 
Demgegenüber ist der Neubau mit 
seinem monolithischen Charakter 
durch einen kontrastierenden archi-
tektonischen Ausdruck geprägt.  
Seine abgeknickten Fassadenebenen 
nehmen Bezug auf die unterschied-
lichen Ausrichtungen der Gebäude in 
der Umgebung. Die Fenster lehnen 
sich in Grösse, Proportion und Einzel-
anordnung diejenigen im Altbau an. 
Die spezielle Dachform vermittelt 
zwischen den Schrägdächern der 
Schutzobjekte und den Flachdächern 
der zahlreichen neueren Mehrfami-
lienhäuser im Quartier. Die schiefen 
Traufen und die Pergola auf der 
Dachterrasse sind aus der baulichen 
Umgebung nicht zwingend ableitbar. 

 

 Giebelfassade Neubau  Giebelfassade Altbau 
    
 

  Grundriss Neubau (OG)  Grundriss Altbau (OG) 

Gestaltung Umgebung (Auszug aus der Beurteilung)   
Die Umgebung besticht durch eine 
ansprechende und denkmalpflege-
risch subtile Gestaltung.  

Die Sockelmauer mit Lattenzaun so-
wie die Reben- und Obstspaliere ent-
falten einen einheitlichen Ausdruck 
zum öffentlichen Strassenraum hin. 
Mit Kies und Pflanzbeeten im Bereich 
der Altbauten werden traditionelle 
Gestaltungsmittel aufgenommen. Die 
Hainbuchen sind passende einheimi-
sche Arten. 

  

 Lattenzaun auf Sockelmauer  Obstspalier 


